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Übersicht

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat die Genehmigung der Übertragung der
Spital- und Klinikgebäude vom Kanton an das Luzerner Kantonsspital und die Luzer-
ner Psychiatrie. Für die Übertragung der Spital- und Klinikbauten an die beiden Unter-
nehmen gibt es vor allem zwei Gründe:
Erstens ist am 1. Januar 2008 das neue Spitalgesetz des Kantons in Kraft getreten. Da-
mit wurden die kantonalen Spitäler und Kliniken rechtlich verselbständigt. Zu unter-
nehmerischemHandeln gehört auch dieVerfügungsgewalt über die Immobilien.Nur so
kann letztlich die Unternehmensstrategie umgesetzt werden.

Zweitens ist im Dezember 2007 auf Bundesebene die neue Spitalfinanzierung be-
schlossen worden. Im Zusammenhang mit den Spital- und Klinikgebäuden sind zwei
Punkte besonders wichtig:
– Neu werden nicht mehr die ausgewiesenen Kosten, sondern von vornherein verein-

barte, diagnosebezogene Preise (SwissDRG) vergütet. Bestandteil dieser Preise sind
neu auch die Investitionskosten.

– Ferner werden die auf den kantonalen Spitallisten aufgeführten Privatspitäler und
-kliniken ab 2012 in gleicher Weise finanziert wie die öffentlichen Spitäler und
Kliniken.

Damit werden die Investitionen nicht mehr wie bisher allein vom Kanton finanziert.
Das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie erhalten ab 2012 knapp die
Hälfte der Investitionskosten direkt von den Versicherern.Anderseits muss der Kanton
neu auch gut die Hälfte der Investitionskosten der Privatspitäler und -kliniken bezah-
len. Damit drängt es sich auf, dass der Kanton die Spital- und Klinikliegenschaften den
Spitälern und Kliniken übergibt. Ansonsten hätten die kantonalen Spitäler und Klini-
ken schlechtere Marktbedingungen als die privaten Spitäler und Kliniken. Denn wäh-
rend die privaten Spitäler und Kliniken über den vom Kanton und den Versicherern
bezahlten Investitionskostenanteil frei werden verfügen können, wäre dies beim Luzer-
ner Kantonsspital und bei der Luzerner Psychiatrie nicht der Fall.

Der Regierungsrat überträgt den Spitälern und Kliniken nur diejenigen Spital- und
Klinikgebäude, die für die Kernaufgaben genutzt werden. Zudem erfolgt die Übertra-
gung nur im Baurecht. Die nicht betriebsnotwendigen Gebäude bleiben im Eigentum
des Kantons und werden den Unternehmen wie bisher vermietet. Die Übertragung er-
folgt zumBilanzwert,wobei ein allfälligerAufwertungsgewinn auf den Landwerten der
Spitäler und Kliniken anlässlich der Neubewertung des kantonalen Verwaltungsver-
mögens im Jahr 2011 mit dem Übertragungspreis verrechnet wird. Daraus resultiert
für den Kanton eine erfolgsneutrale Übertragung. Die definitiven Übertragungswerte
können erst zumÜbertragungszeitpunkt bestimmt werden.Die Übertragung erfolgt per
1. Januar 2011.

Selbstverständlich bleibt der Kanton weiterhin verantwortlich für die Gesundheits-
versorgung der Luzerner Bevölkerung in allen Regionen. Der Regierungsrat und der
Kantonsrat haben auch nach der Übertragung der Immobilien vielfältige Möglichkei-
ten, auf das Leistungsangebot der verselbständigten Spitäler und Kliniken und deren
Bauvorhaben Einfluss zu nehmen, insbesondere über das Budget und den Leistungs-
auftrag.Der Kanton bleibt Eigentümer der rechtlich verselbständigten Spitäler und Kli-
niken.Auch das Spitalgesetz bleibt in Kraft.Dort wird unter anderem für dieAufhebung
bisheriger oder die Errichtung neuer Spitalbetriebe immer ein Dekret des Kantonsrates
vorausgesetzt.

Eine Umfrage bei den anderen Kantonen zeigt, dass die Übertragung der Spital-
und Klinikgebäude zurzeit in fast allen Kantonen bearbeitet wird oder bereits voll-
zogen wurde.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Kantonsratsbeschlus-
ses über die Genehmigung der Übertragung der Spital- und Klinikgebäude vomKan-
ton an das Luzerner Kantonsspital (LUKS) und die Luzerner Psychiatrie (Lups).

I. Der Übertragungsbeschluss

Die Übertragung der Spital- und Klinikgebäude vom Kanton an die Spitäler und Kli-
niken wurde bereits im Zusammenhang mit der rechtlichen Verselbständigung des
Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie diskutiert. In § 28Absatz 3 des
Spitalgesetzes vom 11. September 2006 (SRL Nr. 800a) wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, dass unser Rat den verselbständigten Unternehmen die Spital- und Klinik-
bauten in Form einer Sacheinlage zu Eigentum übertragen kann. Unser Rat hat so-
dann im Legislaturprogramm 2007 bis 2011 geschrieben, dass er die Eigentumsüber-
tragung der Spital- und Klinikbauten an das Luzerner Kantonsspital und an die Lu-
zerner Psychiatrie prüfen werde (vgl. Planungsbericht B 36 vom 18. Dezember 2007,
in: Verhandlungen des Kantonsrates [KR] 2008, S. 360).Anlässlich der Beratung des
Planungsberichts B 31 über den Investitionsbedarf des Luzerner Kantonsspitals (Pla-
nungsbericht Spitalbauten) vom 13. November 2007 (KR 2008 S. 463) überwies Ihr
Rat zudem am 10.März 2008 folgende Bemerkung an unseren Rat: «Vor demHinter-
grund der veränderten Spitalfinanzierung und derVerselbständigung des LUKS ist zu
prüfen, wie rechtlich und organisatorisch sichergestellt werden kann, dass die Pro-
jekte nach unternehmerischen Prioritäten geplant und realisiert werden können
(Eigentumsübertragung vom Kanton an das Luzerner Kantonsspital, Zuständigkeit
für Planung und Realisierung)» (KR 2008 S. 537). Und schliesslich hat Ihr Rat am
24. Juni 2008 das Postulat P 184 vonVroni Thalmann-Bieri über die Spitalbauten vom
10.März 2008 teilweise erheblich erklärt, womit wir ebenfalls beauftragt worden sind,
die Übertragung der Spitalbauten zu prüfen (vgl. KR 2008 S. 1308).

Insbesondere im Hinblick auf die vom eidgenössischen Parlament beschlossene
neue Spitalfinanzierung hat unser Rat bereits am 13. Dezember 2007 eine Arbeits-
gruppe beauftragt, die Übertragung der Spital- und Klinikgebäude an das Luzerner
Kantonsspital und an die Luzerner Psychiatrie zu prüfen. Am 18. September 2008
legte dieArbeitsgruppe ihren Bericht vor. Sie kam darin zum Ergebnis, dass aufgrund
der neuen Rahmenbedingungen die Immobilien den beiden Unternehmen (Luzerner
Kantonsspital und Luzerner Psychiatrie) übertragen werden sollten. Die Unterneh-
men würden damit flexibler, sie erhielten (weitgehend) gleicheAusgangsbedingungen
wie die Privatspitäler und -kliniken, sie würden wettbewerbsfähiger und könnten
schneller und bedarfsgerechter handeln.

Gestützt auf den Bericht derArbeitsgruppe haben wir am 7. Juli beziehungsweise
am 1. September 2009 beschlossen, die betriebsnotwendigen Gebäude gemäss den
nachfolgendenModalitäten an das LuzernerKantonsspital und die Luzerner Psychiatrie
zu übertragen:
1. Dem Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie werden die im An-

hang 1 aufgeführten Liegenschaften in Form einer Sacheinlage im Baurecht als
Eigentum übertragen.

2. Das Baurecht wird für eine Dauer von 50 Jahren eingeräumt.
3. Der Baurechtszins beträgt für das Luzerner Kantonsspital 1441411 Franken pro

Jahr, derjenige für die Luzerner Psychiatrie 180359 Franken pro Jahr (Stand
1. Januar 2009).Nach 15 und 30 Jahren erfolgt eine Zinsanpassung (Neubeurteilung
auf der Basis der allgemeinen Landpreisentwicklung).

4. Dem Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie werden für die im
Anhang 2 aufgeführten Gebäude ein Vorrecht für die Miete und ein Vorkaufs-
recht eingeräumt.

5. Dem Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie wird für die im An-
hang 3 aufgeführten Parzellen ein Vorkaufsrecht gewährt.

6. Die Gebäude werden zu dem zum Zeitpunkt der Übertragung geltenden Bilanz-
wert übertragen. Ein allfälliger Aufwertungsgewinn auf den Landwerten der Spi-
täler und Kliniken anlässlich der Neubewertung des kantonalen Verwaltungsver-
mögens im Jahr 2011 wird mit dem Übertragungspreis verrechnet.
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7. Die Baurechtsnehmer sind verpflichtet, die Gebäude sachgemäss zu unterhalten.
Sie haben demGesundheits- und Sozialdepartement jährlich die Instandhaltungs-
und Instandsetzungskosten in einem über zehn Jahre rollenden Finanz- und Ent-
wicklungsplan nachzuweisen. Zudem ist unserem Rat alle vier Jahre im mehrjäh-
rigen Leistungsauftrag eine Investitions- und Immobilienstrategie zur Genehmi-
gung vorzulegen. Unser Rat und das Gesundheits- und Sozialdepartement be-
stimmen weiterhin via Leistungsaufträge und Leistungsvereinbarungen, welche
Leistungen durch das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie an
welchen Standorten angeboten werden.

8. Die Spitäler und Kliniken können auch nach der Eigentumsübertragung weiter-
hin mit der Dienststelle Immobilien zusammenarbeiten. Deren Arbeit wird zu
Vollkosten verrechnet.

9. Die Transaktionskosten sowie die Kosten für die Projektabgrenzungen sind im
Übertragungsjahr zu budgetieren und je hälftig vom Finanzdepartement und von
den Unternehmen Luzerner Kantonsspital und Luzerner Psychiatrie zu überneh-
men.

10. Die Übertragung erfolgt auf den 1. Januar 2011.

Die Übertragung bedarf der Genehmigung Ihres Rates.

II. Gründe für die Übertragung

Insbesondere zwei Gründe sprechen dafür, dass dem Luzerner Kantonsspital und der
Luzerner Psychiatrie die Gebäude zu Eigentum übertragen werden:Einerseits gibt es
wesentliche Änderungen im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)
vom 18. März 1994 (SR 832.10) und anderseits wird damit die Verselbständigung
komplettiert.

1. KVG-Revision

Am 21. Dezember 2007 wurde im Rahmen der KVG-Revision eine neue Spitalfinan-
zierung beschlossen (vgl. Bundesblatt 2008, S. 9). Die wichtigsten Änderungen sind
folgende:
– Neu werden zukünftig nicht mehr die ausgewiesenen Kosten, sondern von vorn-

herein vereinbarte Fallpreispauschalen (SwissDRG) vergütet. (In der Psychiatrie
und der Rehabilitation werden es in einer ersten Phase wahrscheinlich Abtei-
lungs- oder Tagespauschalen sein.) Bestandteil dieser Preise sind neu auch die
Investitionskosten. Nach dem bisher geltenden Krankenversicherungsgesetz
musste der Kanton die Investitionskosten in den öffentlichen Spitälern und Klini-
ken alleine finanzieren. Er hat deshalb aufgrund der finanziellen Rahmenbedin-
gungen bestimmt, welche Gebäude in welchem Rahmen saniert werden. Im Pla-
nungsbericht Spitalbauten vom 13. November 2007 hat unser Rat aufgezeigt, dass
der heute zur Verfügung stehende Globalkredit für Hochbauten nicht ausreicht,
um die Investitionsbedürfnisse der Spitäler und Kliniken zu finanzieren. Dringli-
che Unterhaltsprojekte und Betriebsoptimierungen mussten immer wieder zu-
rückgestellt werden, weil die finanziellen Mittel fehlten.Wir haben in diesem Be-
richt aufgezeigt, dass in den kommenden 15 Jahren jährlich rund 20 Millionen
Franken mehr für die Spitäler und Kliniken zur Verfügung stehen müssten, um
deren Bedürfnisse zu decken.
Ab 2012 werden die Spitäler und Kliniken gemäss dem revidierten KVG die not-
wendigen Investitionskostenbeiträge direkt mit der Fallpauschale erhalten. Die
Investitions- und Betriebskosten werden also nicht mehr separat abgegolten.Und
auch die Versicherer werden knapp die Hälfte (45%) der Investitionskosten mit-
finanzieren müssen.

– Neu ist ferner, dass die auf den kantonalen Spitallisten aufgeführten Privatspitä-
ler und -kliniken gleich finanziert werden wie die öffentlichen Spitäler und Klini-
ken. Bisher mussten die Kantone keine Beiträge an die Privatspitäler und -klini-
ken leisten.Auch hier werden also die Kantone ab 2012 etwas mehr als die Hälfte
der Betriebs- und Investitionskosten (55%) mitfinanzieren müssen.

Mit andern Worten erhalten also das LUKS und die Lups ab 2012 knapp die Hälfte
der Investitionskosten direkt von den Versicherern vergütet, während der Kanton
anderseits auch gut die Hälfte der Investitionskosten an die Privatspitäler auf der
Spitalliste bezahlen muss. Damit drängt es sich auf, dass der Kanton die Spital- und
Klinikliegenschaften den verselbständigten Unternehmen übergibt. Ansonsten hät-
ten die kantonalen Spitäler und Kliniken schlechtere Marktbedingungen insbeson-
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dere imVergleich mit den privaten Spitälern und Kliniken. Denn während die priva-
ten Spitäler und Kliniken über den vom Kanton und den Versicherern bezahlten
Investitionskostenanteil frei werden verfügen können, wäre dies beim Luzerner
Kantonsspital und bei der Luzerner Psychiatrie nicht der Fall.

Die meisten Kantone haben denn auch ihre Spital- und Klinikgebäude bereits den
Spitälern und Kliniken übertragen oder arbeiten in diese Richtung (vgl.Anhang 15).

2. Verselbständigung Luzerner Kantonsspital und
Luzerner Psychiatrie

Am 1. Januar 2008 ist das neue Spitalgesetz in Kraft getreten. Damit wurden die kan-
tonalen Spitäler und Kliniken rechtlich verselbständigt. Zu unternehmerischemHan-
deln gehört aber auch die Verfügungsgewalt über die Immobilien. Nur so verfügen
die Unternehmen letztlich über die notwendige Handlungsfähigkeit und können ihre
Strategien auch umsetzen.

Von der Übertragung profitieren letztlich auch die Patientinnen und Patienten.
Die Infrastruktur der Unternehmen LUKS und Lups entspricht in vielen Bereichen
nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Kern- und Patientenprozesse sowie
den berechtigten Ansprüchen der Patientinnen und Patienten sowie des Personals.
Mit der Übertragung der Spitalgebäude erhalten die Unternehmen einen grösseren
unternehmerischen Spielraum und können dadurch die dringend notwendigen In-
standsetzungs- und Neuinvestitionen bedarfsgerecht und schnell umsetzen.

III. Folgen einer Nichtübertragung der Gebäude

Die neue Spitalfinanzierung setzt nicht zwingend eine Übergabe der Spitalbauten an
verselbständigte Spitäler und Kliniken voraus. Würden die Gebäude nicht übertra-
gen, bliebe der Kanton Eigentümer der Liegenschaften und wäre weiterhin für die
Ersatz- und Neuinvestitionen sowie die Instandsetzung der Gebäude zuständig. Die
Spitäler und Kliniken würden dem Kanton wie heute einen Mietzins bezahlen.

Die kantonalen Spitäler und Kliniken hätten aber schlechtere Marktbedingungen
als die privaten Spitäler und Kliniken, obwohl der Kanton diese zukünftig in gleichem
Masse mitfinanzieren muss wie die öffentlichen. Denn während die privaten Spitäler
und Kliniken über den vom Kanton und den Versicherern finanzierten Investitions-
kostenanteil frei verfügen könnten, wäre dies beim Luzerner Kantonsspital und der
Luzerner Psychiatrie nicht der Fall. Selbst wenn der Kanton die Höhe des Investi-
tionsbudgets jeweils nicht in Frage stellen würde und den vollen Investitionskosten-
anteil, der über dieDRGs (Luzerner Kantonsspital) und dieTagespauschalen (Luzerner
Psychiatrie) an die Spitäler und Kliniken bezahlt werden wird, für Spital- und Klinik-
bauten verwenden würde, wären die kantonalen Spitäler und Kliniken im Nachteil.
Denn im Gegensatz zu den privaten Spitälern und Kliniken könnten sie weiterhin
nicht selbst über die Verwendung des Investitionsbudgets entscheiden und müssten
ihre Projekte von den zuständigen politischen Instanzen bewilligen lassen.

IV. Inhalt des Übertragungsbeschlusses

1. Umfang

a. Gebäudebestand Luzerner Kantonsspital

Auf demAreal des Luzerner Kantonsspitals in Luzern befinden sich Liegenschaften,
die von ihm selber, von der Lups und vonDritten genutzt werden (sieheAnhänge 4–6).
Die meisten Gebäude gehören entweder zum Kerngeschäft des Luzerner Kantons-
spitals oder hängen sehr eng damit zusammen. Diejenigen Gebäude, welche an die
Luzerner Psychiatrie oder Dritte vermietet sind, befinden sich grösstenteils in der
westlichen Hälfte der Parzelle. Im östlichen Teil des Areals befinden sich mehrere
Schulen.

Die Infrastruktur für das ganze Areal in Luzern hängt sehr eng miteinander zu-
sammen. So erfolgt die gesamte Infrastrukturerschliessung für die meisten Gebäude
auf dem Areal über unterirdische Kanäle. Die oberirdische Verkehrserschliessung
folgt ebenfalls einem Gesamtkonzept.
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Auf denArealen des LUKS in Sursee undWolhusen befinden sich fast ausschliess-
lich Gebäude, die vom Spital selbst genutzt werden und notwendig sind, um die Kern-
aufgaben zu erfüllen. Eine Ausnahme bilden die Sportanlagen, die Gärtnereien und
die Personalwohnhäuser, die nur noch teilweise vonMitarbeitenden bewohnt werden
(siehe Anhänge 4–6). Eine weitere Ausnahme bildet das Pflegeheim Seeblick in Sur-
see.

b. Gebäudebestand Luzerner Psychiatrie

Auf demAreal der Luzerner Psychiatrie am Standort St.Urban befinden sich zahlrei-
che historische Gebäude (z.B. Klosterkirche, Konvent). Ein Teil dieser historischen
Liegenschaften wird durch die Lups für Büros oder Therapie- undWohngruppen ge-
nutzt.Andere Teile sind an Dritte vermietet oder im Baurecht abgegeben.

Zum Kerngeschäft der Luzerner Psychiatrie gehören die GebäudeA,B, C,D und
P.Diese liegen – mit Ausnahme des Hauses P – südöstlich der Ringmauer, welche die
historischen Gebäude von den übrigen Gebäuden abtrennt (siehe Anhang 7). Die
Liegenschaft Berghof ist teilweise ein Bestandteil der stationären Psychiatrie. Zur
Liegenschaft Sonnhalde bestehen keine psychiatrisch-betrieblichen Beziehungen
(Pachtbetrieb).

Die Infrastruktur für das ganze Areal in St. Urban hängt sehr eng miteinander
zusammen.Die Heizung versorgt sowohl die historischen als auch die Klinikgebäude
mit warmemWasser und Heizwärme.Gleich wie in Luzern sind auch in St. Urban die
Verkehrswege auf dem Spital- und Klinikareal eng miteinander vernetzt.

Auf demAreal des Luzerner Kantonsspitals in Luzern betreibt die Luzerner Psy-
chiatrie in eigenen Häusern eine Tagesklinik, eine stationäre Klinik und einAmbula-
torium. Diese Gebäude befinden sich alle im westlichen Teil des Areals.

c. Zu übertragende und nicht zu übertragende Gebäude

Auf denArealen des Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie befinden
sich sowohl Liegenschaften, die für das Kerngeschäft notwendig sind, als auch Lie-
genschaften, die nicht typischerweise zu einem Spitalbetrieb gehören oder die von
Dritten genutzt werden.

Eine umfassende Übertragung aller Liegenschaften ist nicht sachgerecht. Sonst
würden die beiden Unternehmen zu Immobilienbewirtschaftern und würden damit
eine artfremde Tätigkeit übernehmen, die nicht zu ihren Kernaufgaben gehört. Die
Übertragung soll sich deshalb auf jene Liegenschaften beschränken, die typischer-
weise zum Spital- oder Klinikbetrieb gehören. Erwartete zukünftige Nutzungen sind
dabei zu berücksichtigen.

Die Triage zwischen jenen Gebäuden, die dem Luzerner Kantonsspital bezie-
hungsweise der Luzerner Psychiatrie zu Eigentum übertragen werden, und denjeni-
gen, die ihnen nicht übertragen werden, ist aus demAnhang 1 ersichtlich.Dem Luzer-
ner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie wird für die nicht übertragenen Ge-
bäude einVorrecht für dieMiete und einVorkaufsrecht eingeräumt (sieheAnhang 2).
Das gleiche gilt analog für die strategischen Landreserven (sieheAnhang 3).

Bei der Nutzung oder Teilnutzung von nicht übertragenen Gebäuden durch die
Spitäler und Kliniken werden diese Gebäude weiterhin an diese vermietet. Hierzu
werden neue, langfristige Mietverträge abgeschlossen. Die Basis bildet der bisherige
Rahmenmietvertrag. Die Bewirtschaftung erfolgt weiterhin durch die Dienststelle
Immobilien des Kantons.

Die Gebäude der Luzerner Höhenklinik Montana sowie die Parkplätze in Sursee
werden wegen der unklaren Zukunftsperspektiven ebenfalls nicht dem Luzerner
Kantonsspital übertragen und diesem weiterhin in Miete zur Verfügung gestellt.
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2. Übertragungsart

Für die Übertragung kommen grundsätzlich zwei Varianten in Frage, nämlich die
Übertragung zu Eigentum im Baurecht und die Übertragung zu Eigentum.

a. Variante Baurecht

Bei dieser Variante wird nur das Eigentum an den Gebäuden übertragen. Das Land
bleibt weiterhin im Eigentum des Kantons.Der Baurechtsnehmer bezahlt einen Bau-
rechtszins. Nach Ablauf der Baurechtsdauer fällt das Gebäude je nach vertraglicher
Regelung an den Landeigentümer zurück, und es wird dafür eine Entschädigung ge-
schuldet.

b. Variante Verkauf

DieseVariante sieht sowohl die Übertragung der Gebäude als auch der dazugehören-
den Grundstücke vor, welche die verselbständigten Unternehmen heute oder in ab-
sehbarer Zukunft für sich selber benötigen (sieheAnhang 1).

c. Gegenüberstellung der Varianten

Die Baurechtsregelung hat für die Spitäler und Kliniken den Vorteil, dass die Land-
kosten nicht vorfinanziert und aktiviert werden müssen, sondern «gemietet» bezie-
hungsweise in der Erfolgsrechnung in Form des Baurechtszinses «verzinst» werden
können. Nachteilig ist eine weniger grosse Belehnbarkeit (Hypothekarkredite), da
die Kreditgeber Land als Sicherheit vorziehen. Denn die Wertsteigerungen erfolgen
in erster Linie auf dem Landwert.

Rechtlich und organisatorisch hat eine Baurechtslösung keine grossen Vor- oder
Nachteile gegenüber einer Eigentumsübertragung samt Land; diese hängen von den
individuellen Verhältnissen ab. Anhang 9 gibt einen Überblick über die Vor- und
Nachteile des Baurechts.

Bei der Verkaufsvariante wäre die Eigentümerschaft der Gebäude und der dazu-
gehörigenGrundstücke nicht mehr flächendeckend identisch mit jener der Infrastruk-
turversorgung. Dies im Gegensatz zur Baurechtslösung. Es müssten verschiedene
Dienstleistungsverträge abgeschlossen werden.

Die Lösungsvariante Baurecht ist deshalb bei sehr komplexen Gebäudestruktu-
ren und Nutzungsverhältnissen auf einem Areal günstiger. Damit kann eine Auspar-
zellierung in viele Kleinparzellen, die mittels Dienstbarkeit funktional wieder zusam-
mengebunden werden müssen, vermieden werden.Diese Lösung empfiehlt sich somit
speziell für das Areal des Luzerner Kantonsspitals in Luzern sowie für jenes der Lu-
zerner Psychiatrie in St. Urban.

Gestützt auf die erwähnten Kriterien hat unser Rat entschieden, die Übertragung
der Spital- und Klinikbauten an die verselbständigten Unternehmen Luzerner Kan-
tonsspital und Luzerner Psychiatrie in der Baurechtsform vorzunehmen. Die Dauer
des Baurechts beträgt 50 Jahre. Im Anhang 8 sind die vorgesehenen Regelungen im
Einzelnen dargestellt. Weitere Details werden nach der Genehmigung des Übertra-
gungsbeschlusses durch Ihren Rat zwischen der Dienststelle Immobilien und dem
Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie noch ausformuliert.

3. Übertragungswert

Unabhängig davon, zu welchemWert die Übertragung der Gebäude vom Kanton an
die Luzerner Spitäler und Kliniken erfolgt, muss beachtet werden, dass die Gebäude
auch nach der Übertragung im Einflussbereich des Kantons bleiben, da die verselb-
ständigten Unternehmen als öffentlich-rechtlicheAnstalten zu 100 Prozent demKan-
ton gehören.
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Zur Bestimmung des Übertragungswertes kommen verschiedene Varianten in
Frage:

a. Bilanzwert

Der Bilanzwert ist derjenige Wert, zu dem die Gebäude in der Bilanz gemäss kanto-
naler Rechnungslegung für das Verwaltungsvermögen aufgeführt sind. Die Bilanz-
werte geben den eigentlichenWert eines Objektes nicht in jedem Fall wieder, so auch
nicht im vorliegenden Fall. Eine Übertragung der Spital- und Klinikliegenschaften zu
Bilanzwerten wäre aus buchhalterischer Sicht die einfachste Variante. DerWert aller
Spital- und Klinikliegenschaften per Übertragungsdatum würde beim Kanton ausge-
bucht und bei den Spitälern und Kliniken zum gleichenWert wieder eingebucht.

Der Bilanzwert der Gebäude, welche übertragen werden, belief sich am 1. Januar
2009 auf rund 255 Millionen Franken für das Luzerner Kantonsspital und auf gut
25 Millionen Franken für die Luzerner Psychiatrie.

b. Anlagewert

Der Anlagewert ist der betriebswirtschaftliche Wert, der im Kanton Luzern für kan-
tonal genutzte Liegenschaften seit dem Jahr 2008 parallel zum Bilanzwert geführt
wird. Der Wert ist eine Abbildung des Zeitwerts der Liegenschaft (Gebäude und
Land). Er zeigt die Investitionssicht und basiert auf aktualisierten Erstellungskosten
inklusive Baunebenkosten, beinhaltet Landwerte und berücksichtigt die aufgelau-
feneAltersentwertung des Gebäudes mittels Abschreibungen.

Der Anlagewert betrug per 1. Januar 2008 546 Millionen Franken für die Ge-
bäude des Luzerner Kantonsspitals und 89 Millionen Franken für die Gebäude der
Luzerner Psychiatrie.

c. Gebäudeversicherungswert

Der Gebäudeversicherungswert ist derjenigeWert, zu dem das Gebäude bei der Ge-
bäudeversicherung versichert ist. Es handelt sich also um einen Neuwert1 zuWieder-
beschaffungspreisen eines Gebäudes gleichwertigerAusführung.Der Landwert ist im
Gebäudeversicherungswert nicht enthalten.

Per 1. Januar 2009 belief sich der Gebäudeversicherungswert für das Luzerner
Kantonsspital auf 624 Millionen Franken und für die Luzerner Psychiatrie auf
102 Millionen Franken.

d. Ertrags- und Verkehrswert

Da es keinen liquiden Markt für Spital- und Klinikliegenschaften gibt, ist eineWert-
aussage weder zum Ertrags- noch zumVerkehrswert möglich.

e. Schenkung

Würden die Spitäler und Kliniken die Liegenschaften gratis erhalten, führte dies zu
einer einmaligen (normalerweise erfolgswirksamen) Wertberichtigung. Im Kanton
Luzern wären es per 1. Januar 2009 rund 280Millionen Franken gewesen.Die Spitäler
und Kliniken profitierten bei dieser Variante aus zwei Gründen. Erstens nähme der
Kanton in seiner Staatsrechnung Einmalabschreibungen vor. Zweitens profitierten
die Spitäler und Kliniken, da sie künftig zwar Abschreibungsbeiträge als Bestandteil
der Fallpreispauschalen (Luzerner Kantonsspital) beziehungsweise der Tagessätze
(Luzerner Psychiatrie) erhielten, hierzu aber keinen Abschreibungsaufwand hätten,
weil sie die Gebäude gratis erhalten hätten.

1 Als Neuwert gelten Kosten, die für die Erstellung des Gebäudes in gleicher Art, gleicher Grösse und
gleichem Ausbau erforderlich sind (§ 9 Gebäudeversicherungsverordnung vom 10. September 1976;
SRL Nr. 750a).
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f. Landwert

Der Landwert basiert auf dem Lageklassenverfahren derWeisungen des Schatzungs-
gesetzes des Kantons Luzern vom 27. Juni 1961 (SRL Nr. 626), welches wiederum auf
den Richtlinien des SEK/SVIT2 beruht. Der Landwert wird bei der vorliegenden
Gebäudeübertragung als Basis für die Berechnung des Baurechtszinses verwendet.
Er beläuft sich auf 39 Millionen Franken für das Luzerner Kantonsspital und auf
5 Millionen Franken für die Luzerner Psychiatrie. Da die Grundstücke nicht über-
tragen werden, «mieten» die verselbständigten Unternehmen das Land in Form eines
Baurechtszinses.

In der Staatsrechnung sind die betriebsnotwendigen Grundstücke auf den Area-
len des Luzerner Kantonsspitals mit rund 16 Millionen und auf den Arealen der Lu-
zerner Psychiatrie mit gut 1 Million Franken bilanziert.Anlässlich der Neubewertung
des kantonalenVerwaltungsvermögens imRahmen derTotalrevision des Finanzhaus-
haltgesetzes werden nach dieser Methode somit Aufwertungsgewinne von 23 Millio-
nen (Luzerner Kantonsspital) und von 4 Millionen Franken (Luzerner Psychiatrie)
resultieren.

g. Altersentwertungsmodell nach Stratus

Für die Ermittlung des Zeitwerts eines Gebäudes muss die Altersentwertung festge-
stellt werden. Diese orientiert sich an der erwarteten Nutzungsdauer der Bauteile.
Die Basis für die Berechnung der Altersentwertung bildet im Kanton Luzern das
System Stratus3, welches auf einer progressiven Altersentwertung beruht und die
Grundlagen zur Berechnung der Kostenmiete liefert. Ferner dient es der Ermittlung
der aufgelaufenen Altersentwertung und der Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten. Stratus unterteilt die Gebäude in folgende Bauteilgruppen:

Bauteilgruppe Lebensdauer (Abschreibungszeitraum)

Rohbau 77 Jahre
Steildach 39 Jahre
Flachdach 23 Jahre
Fassade 39 Jahre
Fenster 29 Jahre
Wärmeerzeugung 20 Jahre
Wärmeverteilung 56 Jahre
Sanitär 34 Jahre
Elektro 45 Jahre
übrige Technik 20 Jahre
Ausbau 1 (Oberflächen) 29 Jahre
Ausbau 2 (Struktur) 29 Jahre

Gewichtet entspricht dies einem Abschreibungssatz von zirka 2 Prozent oder einer
Abschreibungsdauer von 50 Jahren.

h. Altersentwertungsmodell nach Rekole

Das System Rekole4 von H+, dem Verband der Schweizer Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen,umfasst Grundlagen undGrundsätze der Buchführung undRech-
nungslegung in Spitälern und Kliniken. Rekole definiert unter anderem die kalkula-
torischenAbschreibungssätze für die Spital- und Klinikimmobilien.

Rekole unterscheidet bei den Immobilien folgende zwei Bauteilgruppen:

Bauteilgruppe Lebensdauer (Abschreibungszeitraum)

Gebäude 75% 33,3 Jahre
Installationen 25%
(ohne Betriebseinrichtungen undAusstattungen) 20 Jahre

Gewichtet entspricht dies einemAbschreibungssatz von zirka 3,5 Prozent oder einer
Abschreibungsdauer von 28,5 Jahren.

2 SEK: Schweizerische Schätzungsexperten-Kammer; SVIT: Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
3 Basler & Hoffmann, Stratus Handbuch, Oktober 2005
4 H+, Verband der Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen, Handbuch Anlagebuchhaltung
Rekole, 2007
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Die Betriebseinrichtungen der heutigen Spitäler und Kliniken sind mit dem In-
krafttreten des Spitalgesetzes als Sacheinlage im Sinn von § 29 des Spitalgesetzes in
das Eigentum der Unternehmen übergegangen. Bei der Festlegung der Anlagebuch-
haltung (Mobilien) wurde Rekole als Berechnungs- und Bewertungsgrundlage her-
angezogen.

i. Wertermittlung

Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung sollen ab dem Jahr 2012 alle Kosten
für die Spitalliegenschaften in den Fallpreispauschalen (SwissDRG) oder den Tages-
sätzen (Rehabilitation, Geriatrie und Psychiatrie) enthalten sein, also auch die Kos-
ten für die Anlagenutzung.

Der Übertragungspreis als Kostenbasis (Bilanzwert der Spitalgesellschaften)
müsste sich daher an der Höhe dieser Investitionsbeiträge orientieren. Ist der Über-
tragungspreis in Bezug auf die Kosten aus der Anlagenutzung zu tief, erhalten die
Spitalgesellschaften eine leistungslose Rente, da ein Teil der Investitionen doppelt
bezahlt wird. Ist der Übertragungspreis zu hoch, haben die Spitalgesellschaften hö-
here Abschreibungskosten, als die Vergütungen der Anlagenutzung einbringen, und
damit einenWettbewerbsnachteil.

Zurzeit ist die Höhe der Investitionspauschale noch nicht definiert. Der objektive
Wert der Spital- und Klinikgebäude kann daher nur durch die Ermittlung des ange-
messenen Zeitwertes festgestellt werden.

j. Tabellarische Darstellung der verschiedenen Werte

Für das Gebäudeportfolio, das an die Spitäler und Kliniken übertragen werden soll,
ergaben sich per 31. Dezember 2008 die folgendenWerte:

Bilanzwert Anlagewert GV-Wert Landwert Altersentwer- Altersentwer- Übertra-
Luzerner Kantonsspital Anzahl (ohne Land) (ohne Land) tung nach tung nach gungswert
(LUKS) Objekte Stratus Rekole

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008
[CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

Areal Luzern 32 164,4 414,2 437,5 28,3 183,9 135,0 164,6
Areal Sursee 7 62,9 77,0 100,3 4,2 54,7 43,8 62,9
Areal Wolhusen 10 28,0 55,2 86,1 6,5 23,2 15,1 28,0
Total 49 255,2 546,5 623,9 39,0 261,9 194,0 255,2

Bilanzwert Anlagewert GV-Wert Landwert Altersentwer- Altersentwer- Übertra-
Luzerner Psychiatrie Anzahl (ohne Land) (ohne Land) tung nach tung nach gungswert
( Objekte Stratus Rekole

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008
[CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

Areal St. Urban 7 15,7 62,6 76,3 3,4 20,5 12,2 15,7
Areal Luzern 4 9,4 26,0 25,8 1,5 16,6 13,6 9,4
Total 11 25,2 88,6 102,1 4,9 37,1 25,8 25,2

Total LUKS und Lups 60 280,3 635,0 726,0 43,8 299,0 219,7 280,3

Lups)

Die detailliertenWerte pro Gebäude befinden sich imAnhang 10.

k. Bewertung der Varianten

Wie erläutert, gibt es bei der fachlichen Beurteilung von Gebäudewerten eine ganze
Anzahl unterschiedlicher Methoden, namentlich in Bezug auf dieAbschreibung. Un-
ser Rat hat entschieden, dass die Spital- und Klinikgebäude zum Bilanzwert übertra-
gen werden, wobei der Aufwertungsgewinn auf den Landwerten der Spitäler und
Kliniken (siehe oben) anlässlich der Neubewertung des kantonalen Verwaltungsver-
mögens im Jahr 2011 mit dem Übertragungspreis verrechnet wird. Daraus hätten bei
einer Übertragung per 1. Januar 2009 folgendeWerte resultiert:

(alleWerte in Millionen Franken) LUKS Lups Total
Bilanzwert Gebäude per 31.12.2008 255,2 25,2 280,4
./. SchätzungAufwertungsgewinn Land (Areal LUKS und Lups) – 23,0 – 4,0 – 27,0
Geschätzter Übertragungspreis 232,2 21,2 253,4

Der geschätzte Übertragungspreis hätte sich somit für das Luzerner Kantonsspital
auf 232 Millionen und für die Luzerner Psychiatrie auf 21 Millionen Franken (Details
sieheAnhang 10) belaufen. Die definitiven Übertragungswerte der Gebäude können
erst zum Übertragungszeitpunkt bestimmt werden. Sie berechnen sich wie folgt:
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Bilanzwert Gebäude per 31.12.2008
+ Investitionen 2009/2010
– Jahresabschreibungen 2009/2010
–Aufwertungsgewinn Land (Areal LUKS und Lups)
= Definitiver Übertragungspreis

Die Landwerte der Spital- und Klinikgrundstücke werden mit der Neubewertung der
Bilanz per 31.Dezember 2010 im Rahmen derTotalrevision des Finanzhaushaltgeset-
zes ermittelt. Die Anrechnung eines allfälligen Aufwertungsgewinns auf den Land-
werten der Spitäler und Kliniken erfolgt erst nach der Beratung der Botschaft zur
neubewerteten Bilanz in Ihrem Rat. Die Beratung ist im 4. Quartal 2011 vorgesehen.

l. Verbuchung des Übertragungswertes

Durch die Übertragung der Spital- und Klinikgebäude kommt es in der kantonalen
Bilanz zuVerschiebungen auf derAktivseite (derAnlagewert desVerwaltungsvermö-
gens reduziert sich und wird in gleichem Umfang durch Beteiligungen beziehungs-
weise Dotationskapital ersetzt).

DerAufwertungsgewinn auf den Grundstücken der Liegenschaften des Luzerner
Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie wird mit dem Bilanzwert der Gebäude
verrechnet. Somit erfolgt die Übertragung bilanz- und erfolgsneutral.

4. Kapitalbeschaffung durch die Unternehmen

Nach der Übertragung der Spital- und Klinikbauten entsteht wegen der anstehenden
Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen sowie der Erweiterungs- und Neu-
bauten ein Kapitalbedarf, der nicht durch die laufenden Einnahmen finanziert wer-
den kann. Die Unternehmen LUKS und Lups sind erst seit dem 1. Januar 2008 ver-
selbständigt und verfügen nicht über genügend eigene Mittel. Grundsätzlich besteht
die Möglichkeit, diese Mittel beim Kanton Luzern oder auf dem Kapitalmarkt zu
beschaffen.

Um die ausgewieseneVerschuldung tief zu halten, verzichtete der Kanton Luzern
in den letzten Jahren darauf, eigenen Anstalten oder wichtigen Beitragsempfängern
Darlehen zu gewähren. Damit konnten das Zinsschwankungsrisiko reduziert und die
finanziellen Kennzahlen verbessert werden. Im Zusammenhang mit dem Beitrags-
und Beteiligungscontrolling und der Konsolidierung der Staatsrechnung überprüfen
wir diese Haltung.

Gewährt der Kanton den Unternehmen ein Darlehen, stellt dies nach den Regeln
des Finanzrechtes grundsätzlich eineAusgabe dar,welche eines entsprechenden (dem
Referendumsrecht unterliegenden) Sonderkredits bedarf, sofern das entsprechende
Geld den Unternehmen nicht gestützt auf § 21 des Spitalgesetzes als Dotationskapital
zur Verfügung gestellt wird.

Die verselbständigten Unternehmen Luzerner Kantonsspital und Luzerner
Psychiatrie sollen in ihrem Entscheid, wo sie das Geld aufnehmen wollen, frei sein.
Damit sich die Unternehmen wegen baulicher Vorhaben nicht überschulden, soll die
Gebäudestrategie unserem Rat periodisch zur Genehmigung unterbreitet werden
(vgl. Kap. IV.9.c undAnhang 14).

5. Zusammenarbeit mit der Dienststelle Immobilien

Die Dienststelle Immobilien (Immo) vertritt heute den Kanton Luzern unter ande-
rem als Eigentümerin der Immobilien des LUKS und der Lups bei allen Immobilien-
geschäften und Bauvorhaben. Unterhaltsarbeiten werden heute an allen Standorten
des Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie gemäss Rahmenmietver-
trag zwischen der Dienststelle Immobilien und dem Luzerner Kantonsspital bezie-
hungsweise der Luzerner Psychiatrie selbständig durch Mitarbeitende der beiden
Unternehmen bearbeitet. Bei der Berechnung der Mietzinse wird diesem Umstand
Rechnung getragen. Nach der Übertragung muss die gewünschte Zusammenarbeit
zwischen dem Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie und der Dienst-
stelle Immobilien in Vereinbarungen geregelt werden (siehe Anhang 12). Unser Rat
hat entschieden, dass die verselbständigten Unternehmen frei sind in ihrem Ent-
scheid, welche Arbeiten sie nach der Übertragung der Liegenschaften durch die
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Dienststelle Immobilien ausführen lassen möchten und welche Tätigkeiten sie ins-
künftig selber übernehmen wollen. Die Rechnungsstellung seitens der Dienststelle
Immobilien erfolgt zu Vollkosten.

6. Übertragungskosten

a. Transaktionskosten

Bei der Übertragung der Spital- und Klinikgebäude sind zahlreiche grundrechtliche
und vertraglicheAnpassungen notwendig. Diese umfassen
– die Anpassung von Parzellenflächen,
– Geometerarbeiten,
– die Begründung von Baurechten,
– die Überarbeitung bestehender und die Begründung neuer Dienstbarkeiten

(Erschliessung,Ver- und Entsorgung u.a.),
– Mutationen im Grundbuch,
– die Ausarbeitung vonVerträgen und
– öffentliche Beurkundungen.
DieArbeiten sollen erst nach dem rechtsverbindlichenÜbertragungsentscheid inAn-
griff genommen werden, das heisst nach der Genehmigung unseres Beschlusses durch
Ihren Rat, da sie sachlich sehr umfangreich sind, viel Zeit beanspruchen (vgl.Kap. IV.7)
und kostenintensiv sind.

Die Kosten für die Übertragung der Spital- und Klinikliegenschaften (Grund-
buchamt, Geometer, Notariat) belaufen sich auf rund 235000 Franken. Sie sind im
Übernahmejahr (2011) zu budgetieren und werden je hälftig vom Finanzdepartement
und den Unternehmen Luzerner Kantonsspital und Luzerner Psychiatrie übernom-
men.

b. Projektabgrenzungskosten

Aus Projektabgrenzungen (Übertragung vonVerträgen laufender Bauprojekte an die
Spitäler und Kliniken) erwarten wir Kosten, die sich zwischen 0,5 und 1 Million Fran-
ken bewegen.Die Kosten sind im Übernahmejahr (2011) zu budgetieren und werden
je hälftig vom Finanzdepartement und den Unternehmen Luzerner Kantonsspital
und Luzerner Psychiatrie übernommen.

c. Handänderungssteuer

Bei der Übertragung der Spital- und Klinikliegenschaften handelt es sich aus steuer-
licher Sicht um eine «Umstrukturierung». Der Kanton bleibt weiterhin Rechtsträger.
Die Handänderung ist daher gemäss § 3 Ziffer 5 des Gesetzes über die Handände-
rungssteuer vom 28. Juni 1983 (SRL Nr. 645) steuerfrei.

d. Grundstückgewinnsteuer

Gemäss § 5 Absatz 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die Grundstückgewinnsteuer vom
31. Oktober 1961 (SRL Nr. 647) sind Gewinne aus der Veräusserung von Grund-
stücken und Immobilien durch den Kanton von der Grundstückgewinnsteuer be-
freit.

e. Mehrwertsteuer

Die Grundstücksübertragung unterliegt grundsätzlich nicht der Mehrwertsteuer. Bei
der Übertragung von im Bau befindlichen Objekten ist aber per Übertragungsstich-
tag darauf zu achten, dass Bauleistungen aus Dienstleistungs- und Werkverträgen
formal richtig abgegrenzt werden, damit diese nicht als mehrwertsteuerrechtlich rele-
vanter Sachverhalt taxiert werden.
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7. Terminplanung / Übertragungszeitpunkt

Mit den Arbeiten für die vertragliche Ausgestaltung der Baurechte und für die Zu-
sammenarbeit zwischen der Dienststelle Immobilien und den verselbständigten Un-
ternehmen kann erst begonnen werden, wenn Ihr Rat die Übertragung genehmigt
hat. Dafür werden rund sechs Monate benötigt. Unser Rat hat deshalb beschlossen,
dass die Übertragung per 1. Januar 2011 erfolgen soll. Die wichtigsten Einflussfakto-
ren sind folgende:

a. Laufende Bauprojekte

Jährlich investiert der Kanton Luzern gut 40 Millionen Franken in die Bauten der
Spitäler und Kliniken.Das Geld dient hauptsächlich der Instandhaltung und Instand-
setzung. Das Investitionsvolumen verteilt sich auf sehr viele unterschiedlich grosse
Bauprojekte. Der Aufwand für die Übertragung der laufenden Bauprojekte steht in
direktem Zusammenhang mit dem Stand der laufenden Bauprojekte.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Spital- und Klinikbauten sind vor
allem die vier grossen Bauprojekte des Luzerner Kantonsspitals hervorzuheben, de-
ren Planung bereits im Gang ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt den bisherigen Ter-
minplan für diese Grossprojekte (Stand September 2009):

Übertragung 1.1.2011

Ende 2011 /
Anfang 2012

Herbst 2011Frühling 2011Herbst 2009Juli 2009Spitalzentrum
Luzern

Sommer
2013

Frühling
2013

Herbst 2012Frühling
2011

Herbst 2010Spital Wolhusen

Frühling 2011Ende 2010Sommer 2010mit Budget erteiltKinderspital

Ende 2010 /
Anfang 2011

Herbst 2010Frühling 2010mit Budget erteiltAugenklinik

Volksabstim-
mung

Bauprojekt
und Kredit

Kantonsrat

Bauprojekt
und Kredit

Regierungsrat

Bauprojekt und
Kredit

Kantonsrat

Projektierungs-
kredit

Regierungs
rat

Projektierungs-
kredit

Übertragung 1.1.2011

Ende 2011 /
Anfang 2012

Herbst 2011Frühling 2011Herbst 2009Juli 2009Spitalzentrum
Luzern

Sommer
2013

Frühling
2013

Herbst 2012Frühling
2011

Herbst 2010Spital Wolhusen

Frühling 2011Ende 2010Sommer 2010mit Budget erteiltKinderspital

Ende 2010 /
Anfang 2011

Herbst 2010Frühling 2010mit Budget erteiltAugenklinik

Volksabstim-
mung

Bauprojekt
und Kredit

Kantonsrat

Bauprojekt
und Kredit

Regierungsrat

Bauprojekt und
Kredit

Kantonsrat

Projektierungs-
kredit

Regierungs
rat

Projektierungs-
kredit

-

Aus obiger Darstellung ist ersichtlich, dass der 1. Januar 2011 den bestmöglichen Zeit-
punkt für die Übertragung darstellt. Denn mit der Übertragung der Immobilien geht
nach § 28 Absatz 3 des Spitalgesetzes auch die Verantwortung für Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten sowie die notwendigen Unterhaltsarbeiten auf die verselbstän-
digten Unternehmen über. Je früher die Bauprojekte übertragen werden, desto weni-
ger Aufwand muss für Projektabgrenzungen geleistet werden.Auch wegen der einfa-
cheren und schnelleren Entscheidungswege, die den verselbständigten Unternehmen
als Gebäudeeigentümern bei Investitionen im Vergleich zu heute offen stünden, sol-
len die Gebäude so rasch als möglich übertragen werden. Denn es stehen grosse und
wichtige Projekte an.Um ihre unternehmerischen Strategien durchsetzen zu können,
müssen die beiden Spitalräte dabei genügend Gestaltungsspielraum haben.

Alle laufenden und nicht vollständig abgeschlossenen Projekte werden auf den
Zeitpunkt der Eigentumsübertragung abgegrenzt. Das Luzerner Kantonsspital und
die Luzerner Psychiatrie müssen die vorliegenden Baukonzepte und -projekte nach
der Übertragung der Spital- und Klinikbauten und alle bereits abgeschlossenen Ver-
träge für Planungs- und Bauarbeiten so übernehmen, wie sie sich im Zeitpunkt der
Übertragung präsentieren. Die Übernahme der Baukonzepte und -projekte sowie
der Verträge wird Bestandteil der Übergabebedingungen sein. Allfällige zum Zeit-
punkt der Übertragung laufende Sonderkredite werden wir auf den Übertragungs-
zeitpunkt hin abrechnen, und anschliessend werden wir Ihrem Rat nach § 24 des Fi-
nanzhaushaltgesetzes vom 13. September 1977 (SRL Nr. 600) die Abrechnungen zur
Genehmigung vorlegen.
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b. Budgetprozess

Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Übertragung gilt es aus Sicht des Budgetpro-
zesses folgende Grundsätze und Einflussfaktoren zu berücksichtigen:
– Das Budget des Übertragungsjahres ist in den betroffenen Dienststellen und den

Spitälern und Kliniken bereits mit den dannzumal massgebenden Werten und
Werteflüssen zu erstellen.

– DieVerwaltung darf an dem jeweils imAugust von unserem Rat beantragten und
im November von Ihrem Rat festgesetzten Voranschlag keine Änderungen vor-
nehmen.

Ein Übertragungszeitpunkt 1. Januar 2011 bedingt für den Budgetprozess, dass der
Beschluss Ihres Rates über die Genehmigung spätestens Ende März 2010 vorliegt.

8. Stellungnahme Spitalräte

a. Luzerner Kantonsspital

Der Spitalrat des Luzerner Kantonsspitals schreibt in seiner Stellungnahme vom
23. April 2009, dass die Verfügungsgewalt über die Immobilien eine dringende Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Planung, Führung und Entwicklung eines so komple-
xen Unternehmens sei. Der Spitalrat stimmt unserem Übertragungsbeschluss in den
meisten Punkten zu. Anderer Meinung ist er beim Übertragungspreis. Seiner Mei-
nung nach wäre es sachgerecht, die betriebsnotwendigen Gebäude zum Rekole-Wert
und nicht zum Bilanzwert zu übertragen. Falls die Fallpreis-Entschädigung auf Re-
kole basieren werde (davon geht der Spitalrat aus) und die Gebäude zum höheren
Bilanzwert übertragen würden, habe das Luzerner Kantonsspital gegenüber Mitbe-
werbern einenWettbewerbsnachteil. Er begrüsst die möglichst schnelle Übertragung
der Gebäude.

b. Luzerner Psychiatrie

Der Spitalrat der Luzerner Psychiatrie bringt in seiner Stellungnahme vom 5.Mai 2009
ebenfalls zum Ausdruck, dass er mit unserem Beschluss grundsätzlich einverstanden
ist. Da in der Psychiatrie per 1. Januar 2012 voraussichtlich noch keine Fallpreispau-
schalen eingeführt werden, besteht für den Spitalrat der Lups kein Zeitdruck für die
Übertragung der Gebäude.

9. Einflussmöglichkeiten des Kantons nach der Übertragung

Im Folgenden wird dargelegt, dass die Politik auch nach der Übertragung der Immo-
bilien an die verselbständigten Unternehmen alle notwendigen Steuerungs- und Ein-
flussmöglichkeiten hat.Diese sind weiterhin viel grösser als bei den privaten Spitälern
und Kliniken.

a. Spitalgesetz

Das Spitalgesetz bleibt in Kraft. Insbesondere bedarf die Errichtung oder die Aufhe-
bung von Spitalbetrieben weiterhin eines Dekrets Ihres Rates (vgl. § 7 Abs. 3 Spital-
gesetz).

Eine Anpassung des Spitalgesetzes ist wegen der Übertragung der Spital- und
Klinikgebäude nicht erforderlich. Wir beabsichtigen aber, Ihrem Rat zu gegebener
Zeit Anpassungen vorzuschlagen, die insbesondere aufgrund der neuen Spitalfinan-
zierung notwendig werden.
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b. Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarungen

Auch nach der Übertragung der Spital- und Klinikgebäude gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, auf die verselbständigten Unternehmen LUKS und Lups politisch Einfluss
zu nehmen.
Regierungsrat
– Unser Rat erteilt den verselbständigten Unternehmen gemäss Spitalgesetz (§ 9)

Leistungsaufträge. Darin wird unter anderem bestimmt, welche Leistungen an
welchen Orten angeboten werden müssen.

– Sobald die Gebäude vom Kanton an die verselbständigten Unternehmen über-
tragen sind, werden wir auch Vorgaben zu den Gebäuden (z.B. Werterhalt, vgl.
Anhänge 13 und 14) in die Leistungsaufträge aufnehmen.

Kantonsrat
– Ihr Rat kann weiterhin über die von uns vorgelegten Planungsberichte Einfluss

nehmen.
– Er ist weiterhin zuständig für die Festsetzung des Globalbudgets der verselbstän-

digten Unternehmen (die im Kanton Luzern ab 2010 aufgrund von DRG-Fall-
preispauschalen für akut-somatische Behandlungen errechnet werden).

– Zudem hat Ihr Rat jederzeit die Möglichkeit, über parlamentarische Vorstösse
Einfluss auf die Leistungsaufträge zu nehmen und nötigenfalls Änderungen des
Spitalgesetzes zu beschliessen.

Weitere Möglichkeiten der Steuerung und des Controllings sind (nicht abschliessend):
– Finanzkontrolle,
– politischeAufsichtsgremien wie GASK,AKK,
– Leistungsrevision,
– DRG-Revision.

c. Gebäudestrategie

Mit der Übertragung der Spital- und Klinikliegenschaften an das Luzerner Kantons-
spital und an die Luzerner Psychiatrie werden Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
sowie die notwendigen Unterhaltsarbeiten wie erwähnt Sache der beiden Unterneh-
men. Grundsätzlich liegt der Entscheid (und auch die Verantwortung) über Investi-
tionen somit künftig bei den Spitalräten.Die beidenUnternehmenLuzernerKantons-
spital und Luzerner Psychiatrie sollen im mehrjährigen Leistungsauftrag unseres
Rates (vgl. § 9 Spitalgesetz) verpflichtet werden, uns alle vier Jahre ihre Immobilien-
strategien zur Genehmigung vorzulegen. Ebenso soll die Verpflichtung zur fachge-
rechten Substanzwerterhaltung in den Leistungsaufträgen festgehalten werden. Erst-
mals sollen dieseVerpflichtungen imLeistungsauftrag 2012–2015 festgehalten werden
(vgl.Anhänge 13 und 14).

Die langfristige Immobilienstrategie soll im Rahmen der jährlich auszuhandeln-
den Leistungsvereinbarungen zwischen den Unternehmen und dem Gesundheits-
und Sozialdepartement (vgl. § 10 Spitalgesetz) auf ihre Aktualität hin überprüft und
falls nötig angepasst werden.

Mit diesen Massnahmen wird bezweckt, dass die Spital- und Klinikgebäude auch
nach der Übertragung gut unterhalten werden (zwingenderWerterhalt) und dass die
Mittel, welche dem Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie in der Form
derAnlagenutzungsentschädigung zufliessen, tatsächlich in die Immobilien investiert
werden.

V. Finanzielle Konsequenzen

Wenn man davon ausgeht, dass der Kanton unter der neuen Spitalfinanzierung den
Investitionskostenanteil, den die Spitäler und Kliniken zukünftig als Bestandteil des
von vornherein definierten Preises erhalten, auch als Eigentümer für die Immobilien
der Spitäler ausgeben würde, hat die Übertragung der Gebäude keine finanziellen
Konsequenzen.Diese hat aber zur Folge, dass der Kanton nicht mehr aufgrund seiner
finanziellen Lage frei bestimmen kann, wie viel er in welche Spitalbauten investieren
will.

Im Folgenden werden anhand der Ist-Zahlen 2008 dieWertflüsse erläutert. Unser
Rat ist sich bewusst, dass es sich bei der Darstellung eines einzelnen Jahres um eine
Momentaufnahme handelt, die der Komplexität derVerhältnisse nur begrenzt gerecht
wird.Anhandder Ist-Zahlen2008 lassen sich jedochdieAuswirkungenaufdieZahlungs-
ströme zeigen, welche die Übertragung mit sich bringt. Die detaillierten Buchungen
mit den heutigen und den zukünftigenWerteflüssen finden sich imAnhang 11.
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1. Laufende Rechnung

Wären das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie im Jahr 2008 Eigen-
tümer der Spital- und Klinikbauten gewesen, hätten sie ein höheres Dotationskapital
verzinsen und einen Baurechtszins bezahlen müssen (LUKS 9,0 Millionen Franken,
Lups 0,9 Millionen Franken). Die Gebäudeversicherungsprämien wären direkt von
den Unternehmen zu zahlen gewesen, und auch die Leistungen der Dienststelle Im-
mobilien hätten abgegolten werden müssen.

Wesentlich für den Liegenschaftenaufwand der Unternehmen ist die Höhe der
Abschreibungen:
– Diese beliefen sich gemäss kantonaler Finanzbuchhaltung auf 12 Millionen Fran-

ken für das Luzerner Kantonsspital und auf 1,5 Millionen Franken für die Luzer-
ner Psychiatrie.

– Die sich aus Rekole und Stratus ergebenden Abschreibungen hätten 25,3 Millio-
nen Franken für das Luzerner Kantonsspital und 4,1 Millionen Franken für die
Luzerner Psychiatrie betragen.

Für die Spitäler und Kliniken sind die Vorgaben des Rekole-Systems bindend, auch
die Abschreibungssätze. Deshalb hätten sie Abschreibungen in der genannten Höhe
vornehmen müssen. Diese relativ hohenAbschreibungssätze sind gerechtfertigt, weil
damit der intensiven Nutzung im Spital- und Klinikbereich Rechnung getragen wird.

In der Staatsrechnung hätte sich gesamthaft gesehen in der Laufenden Rechnung
eineVerschlechterung von 13,3Millionen Franken (Werteflüsse mit dem Luzerner Kan-
tonsspital) und eine solche von 2,6 Millionen Franken (Werteflüsse mit der Luzerner
Psychiatrie) ergeben. Diese Verschlechterung ergibt sich primär aus den höheren
Abschreibungen (Unterschied zwischen kantonalerAbschreibungspraxis und Rekole-
Abschreibungsvorgaben).

2. Investitionsrechnung

2008 wurden für die Gebäude, welche übertragen werden sollen, Investitionen von
43,3Millionen (Luzerner Kantonsspital) und 2,7Millionen Franken (Luzerner Psych-
iatrie) getätigt. Diese Investitionen werden nach der Übertragung beim Kanton weg-
fallen und von den Unternehmen übernommen.

3. Mittelreservation

Ihr Rat hat bei der Genehmigung der Staatsrechnung 2007 am 16. Juni 2008 beschlos-
sen, aus dem Ertragsüberschuss 100 Millionen Franken für eine Mittelreservation für
Spitalbauten zu verwenden und dabei bestimmt, dass die reservierten Mittel für die
Bildung von zusätzlichem Eigenkapital für Schwankungsreserven zu verwenden
seien, soweit sie bis Ende 2011 nicht für Sonderkredite für die prioritären Baupro-
jekte gemäss Planungsbericht Spitalbauten beansprucht würden (B 52 vom 8. April
2008 i.V.m. KR 2008 S. 900). Die Mittelreservation erfolgte unter der Annahme, dass
der Kanton Eigentümer der Liegenschaften bleibt. Bei einer Eigentumsübertragung
der Gebäude zwischen dem Zeitpunkt der Mittelreservation und der effektiven Mit-
telverwendung ist keine Übertragung an den neuen Eigentümer vorgesehen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht und im Hinblick auf die neue Spitalfinanzie-
rung käme eine teilweise oder vollständige Übertragung der Mittelreservation einer
Schenkung gleich. Dies würde bedeuten, dass die Spitäler und Kliniken via Fallpreis-
pauschale (Luzerner Kantonsspital) beziehungsweise Tagessatz (Luzerner Psychiat-
rie) einen Investitionsanteil an Investitionen erhielten, welche nur teilweise von ih-
nen bezahlt worden wären. Für den Kanton würde umgekehrt die Gefahr bestehen,
dass er einen Investitionsanteil an Investitionen mitfinanzieren müsste, für welche er
vorgängig Mittel geschenkt hat.

Unser Rat hat entschieden, auf die Übertragung der Mittelreservation an das Lu-
zerner Kantonsspital zu verzichten. Die reservierten 100 Millionen Franken können
somit für die Bildung von zusätzlichem Eigenkapital für Schwankungsreserven ver-
wendet werden.
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VI. Rechtliches

Unser Rat kann den Unternehmen die Spital- und Klinikbauten im Sinn von § 21
Absatz 1 des Spitalgesetzes als Sacheinlage zu Eigentum übertragen.Die Übertragung
bedarf der Genehmigung Ihres Rates (§ 28Abs. 3 Spitalgesetz). Die Übertragung der
Gebäude erfolgt somit als Sacheinlage, welche jedoch im Unterschied zur Über-
tragung der übrigen Sacheinlage der Genehmigung Ihres Rates bedarf.

VII. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,wir beantragen Ihnen,
unseren Beschluss zur Übertragung der Spital- und Klinikgebäude an das Luzerner
Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie zu genehmigen.

Luzern, 1. September 2009

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Markus Hodel



Entwurf

Kantonsratsbeschluss
über die Genehmigung der Übertragung
der Spital- und Klinikgebäude vom Kanton
an das Luzerner Kantonsspital und die
Luzerner Psychiatrie

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 1. September 2009,

beschliesst:

1. Der Beschluss des Regierungsrates zur Übertragung der Spital- und Klinik-
gebäude vom Kanton Luzern an das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner
Psychiatrie vom 7. Juli beziehungsweise 1. September 2009 wird genehmigt.

2. Der Kantonsratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Anhang 2

Gebäude mit Vorrecht für die Miete und Vorkaufs-
recht



Anhang 3

Parzellen im Baurecht und Parzellen mit Vorkaufs-
recht

Die folgenden Parzellen werden als Baurechtsparzellen ausgebildet und bilden die
Basis für die Baurechtsverträge:
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Ausserhalb der Baurechtsparzellen hält der Kanton folgende weiteren Parzellen als
strategische Landreserven zurVerfügung und gewährt den Spitälern und Kliniken ein
unlimitiertes Vorkaufsrecht (unlimitiertes Vorkaufsrecht = kein im Voraus festgeleg-
ter Kaufpreis), welches gesetzlich auf 25 Jahre beschränkt ist (eine Verlängerung ist
möglich):
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Wie in der Botschaft dargestellt, wird das Grundstück in Montana nicht mit Baurecht
oder Vorkaufsrecht belegt.



Anhang 4

Arealüberblick Luzerner Kantonsspital, Standort Luzern



Anhang 5

Arealüberblick Luzerner Kantonsspital, Standort Sursee



Anhang 6

Arealüberblick Luzerner Kantonsspital, Standort Wolhusen



Anhang 7

Arealüberblick Luzerner Psychiatrie, Standort St. Urban
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Anhang 8

Regelpunkte und Regelungen Baurechtsvertrag
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Anhang 9

Vor- und Nachteile des Baurechts
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Anhang 12

Projektübertragungen Immo an LUKS/Lups:
Themengebiete



Anhang 13

Sicherstellung des Werterhalts

Zur Sicherstellung desWerterhalts der Gebäude ist vorgesehen, folgendenText in die
Leistungsaufträge von LUKS und Lups aufzunehmen (Beispiel LUKS):

Das Luzerner Kantonsspital muss die ihm übertragenen Gebäude sachgemäss
unterhalten. Die dazu notwendigen Instandhaltungs- sowie Instandsetzungsmass-
nahmen müssen finanziell gesichert sein und umgesetzt werden.

Integrierter Bestandteil dieses Leistungsauftrags bildet die aktuelle, von der
Regierung genehmigte Investitions- und Immobilienstrategie des Luzerner Kantons-
spitals. Sie ist mindestens alle vier Jahre zu erneuern.

Anlässlich der jährlichen Leistungsvereinbarung unterbreitet der Spitalrat eine
rollende Investitionsplanung über zehn Jahre. Aus der Planung muss pro Gebäude
ersichtlich sein, wie hoch dieAbschreibungen, wie hoch die Instandhaltungs- und wie
hoch die Instandsetzungskosten pro Planjahr sind. Weitere Details werden in den
Leistungsvereinbarungen geregelt.

Es steht dem Luzerner Kantonsspital frei, die Investitionsplanung mit der Dienst-
stelle Immobilien oder mit anderen Immobilienfachleuten vorzunehmen.

Auf die Führung eines eigentlichen Erneuerungsfonds wird verzichtet.



Anhang 14

Risiko der Überschuldung

Zur Minderung des Risikos der Überschuldung ist vorgesehen, folgenden Text in die
Leistungsaufträge von LUKS und Lups aufzunehmen:

Die baulichenMassnahmen für die Instandsetzung sowie die Instandhaltung rich-
ten sich nach der von der Regierung genehmigten Investitionsplanung beziehungs-
weise Immobilienstrategie. Diese ist für das Unternehmen verbindlich.

Allfällige bauliche Massnahmen ausserhalb der bewilligten Investitionsplanung
beziehungsweise Immobilienstrategie dürfen pro Jahr 5Millionen Franken nicht über-
steigen.

Die Finanzkontrolle überprüft anlässlich der ordentlichen Revision, ob dieseVor-
schrift eingehalten wird.



Anhang 15

Übersicht Gebäudeübertragung Spitäler und
Kliniken in anderen Kantonen

Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat am 24. Juni 2009 alle Kantone um eine
aktuelle Einschätzung der Gebäudeübertragung bei Spitälern und Kliniken gebeten.

Das Ergebnis zeigt, dass die allermeisten Kantone die Spital- und Klinikgebäude
bereits übertragen haben oder sich damit beschäftigen.

Bereits übertragen haben folgende Kantone: BE, BL, FR, GR, JU, NE, SZ,TI.
Folgende Kantone beschäftigen sich gegenwärtig mit dem Thema der Gebäude-

übertragung:AG,AI,AR, BS, GL, NW,OW, SG, SO,TG, ZH.
In diesen Kantonen ist die Übertragung der Spital- und Klinikgebäude gegenwär-

tig kein Thema: SH, UR,VD,VS, ZG.










